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In dem Rechtshilfeverfahren 

betreffend 1 . . 

2. 

3. 

Beschluss 

z 

z 

z 

hier: Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung de's Landesamtes 

hat die 6. Strafkammer des Landgerichts Wiesbaden am 05.09.2014 beschlossen: 

Der Entschädigungsanspruch des Landesamtes 

in M für die im 

Auftrag des amtes W durchgeführte 

Eigentums- und Immobilienrecherche wird auf 110,- € festgesetzt. 



Gründe: 

Das amtW beantragte am 04.04.2013 eine Auskunft aus 

dem Liegenschaftskataster im Landesamt 

in M Hintergrund dieses Antrages war ein· internationales 

Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Z vom 28.01.2013 um 

Ermittlung von Grundeigentum in einem Strafverfahren gegen 

Z· u. a. Das Landesamt . 

stellte dem Bundeskriminalamt für seine Leistung mit Schreiben vom 

15.04.2013 gemäß· beigefügter Kostenaufstellung nach § 23 JVEG 110,- € - in Ein

zelnen fünf Stunden Personalaufwand und Zeitgebühr zu je 17,- € sowie fünf Stun

den Benutzung der Datenverarbeitungsanlage zu je 5,- € - in Rechnung. Der Be

zirksrevisor des Landgerichts W erkannte den Entschädigungsanspruch 

grundsätzlich an, jedoch erschien ihm der Ansatz von fünf Stunden nicht nachvoll

ziehbar, da er als erbrachte Leistung "einen Blick ins Grundbuch des Landes" ais im 

Regelfall ausreichend erachtete. Daraufhin teilte die Staatsanwaltschaft W 

dem Landesamt inM 

mit Schreiben vom 21 .10.2013 mit, der beantragten Entschädigung könne nicht ent

sprochen werden . Der .aufgeführte Personalaufwand von fünf Mitarbeitern sowie die 

angegebene Dauer von ·fünf Stunden für die Benutzung der Datenverarbeitungsanla- . 

ge erscheine für eine sehr kurzfristig zu erhaltende Information unverhältnismäßig . 

hoch. Für die Entschädigung· des Personalaufwandes und der Zeitgebühr sowie für 

die Benutzung der Datenverarbeitungsanlage sei deshalb die Anzahl der Einzeiver

gütung jeweils auf" 1" gekürzt worden, was einen Gesamtbetrag von 21,- € ergebe. 

Die Rechnung sei inder abgesetzten Form zur Auszah lung angewiesen worden. (In

soweit rechnerisch zutreffend wären 22,- € gewesen.) Mit Schreiben vom 

05.11.2013, 10.12.2013 und 03.03.2014 bat das Landesamt 

in M die Staatsanwaltschaft W 

unter Hinweis auf den Zeitaufwand von fünf Stunden um Beglei"chung der restlichen 

89,- €. Die Staatsanwaltschaft W lehnte mit Schreiben vom 10.01.2013 eine 

Abänderung ihrer i<ostenfestsetzung ab. Letztendlich beantragte die Staatsanwalt

schaft W mit Verfügung vom 02.04.20114 die gerichtliche Festsetzung der 

Entschädigung . 



Das Landgericht W ist für die Entscheidung über den Antrag auf gerichtliche 

Festsetzung der Entschädigung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 JVEG sachlich und ört- . 

lich zuständig . 

Dem Landesamt steht nach 

Einführung des JVEG eine gesetzlich normierte Entschädigung für seine Mühewal

tung als von den Strafverfolgungsbehörden ersuchte Dritte zu. Diese werden für ihre 

Dienstleistung nach § 1 Satz 1 Nr. 3 JVEG i'v'm. § 23Abs. 2 Nr. 2 JVEG grundsätz~ 

lich wie Zeugen entschädigt. Bedient sich ein Dritter eines Arbeitnehmers oder einer 

anderen Person, so werden ihm nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 JVEG seine Aufwendungen 

dafür (§ 7 JVEG) im Rahmen von § 22 JVEG ersetzt. 

Während die Staatsanwaltschaft W in ihrem Schreiben vom 10.01 .2014 da-

rauf verweist, dass die Anfrage des amtes in W vom 

04.04.2013 lediglich die Überprüfung von drei Personennamen und sieben Firmen

namen aus dem automatischen Liegenschaftsbuch betroffen habe, erklärt das Lan-

desamt in M; in sei-

nem Schreiben vom 22.07.2014, dass für diese Auskunft landesweit in 24 Datenban

ken gesucht worden sei und der Mitarbeiter dazu mehr als fünf Stunden benötigt ha

be, da es notwendig gewesen sei, einige Suchbegriffe mit Sonderzeichen einzuge

ben. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich , dass der Zeitaufwand dieses -

einen - Mitarbeiters seitens des Landesamtes 

der Wahrheit zu wider angegeben und der Kostenaufwand in unzu

treffender Höhe in Rechnung gestellt wurden . Daher besteht der Entschädigungsan

spruch in der geltend gemachten Höhe von insges.amt 110,- € und war In diesem 

Umfang festzusetzen . 

Die Kammer hatte über diesen Antrag durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter 

. zu entscheiden (§ 4 Abs . 7 JVEG) . 

Das Verfahre.n ist gebührenfrei, Kosten werden nicht erstattet (§ 4 Abs. 8 JVEG). 



Gegen diese Entscheidung ist eine Beschwerde nicht zu lässig, da derWert des Be

schwerdegegenstandes 200,- € nicht übersteigt (§ 4 Abs. 3 JVEG). 

Richterin am Landgericht 




